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80/02 Forstrecht

Norm

BauG Stmk 1995 §29 Abs5;

BauRallg;

ForstG 1975 §59 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine Au8age ist gemäß § 29 Abs. 5 Stmk. BauG nur dann gesetzmäßig, wenn sie erforderlich ist, damit den von der

Behörde zu wahrenden ö;entlichen Interessen sowie den subjektivö;entlichen Rechten der Nachbarn entsprochen

wird. Zu den von der Baubehörde zu wahrenden ö;entlichen Interessen gehört es nicht, der forstrechtlichen Regelung

über die zulässige Nutzung von Forststraßen gemäß § 59 Abs. 2 ForstG Rechnung zu tragen.
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